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x  öffentlich  nichtöffentlich 

 
Gegenstand: 

 
Satzung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg über die Veränderungssperre Nr. 23 für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 130 "Rathausquartier“ 

 
 
Änderung: 

 
- Im Beschlussvorschlag ist am Ende des Satzes die Aufzählung „und Übersichtsplan 2“ zu 

streichen. 
 

- In der Kopfzeile der beigefügten Satzung ist diese als Anlage zur Beschlussvorlage mit 
„Anlage zur BV/VII/0381“ zu kennzeichnen. 
 

- In § 2 Absatz 2 der Satzung ist die Ziffer „1“ bei „Anlage 1“ zu streichen 
 

- In § 4 Absatz 1 der Satzung ist in Satz 1 nach dem Wort „tritt“ die Formulierung „am Tage“ 
durch das Wort „mit“ zu ersetzen. Daraus ergibt sich folgender korrigierter Wortlaut: „Die 
Veränderungssperre tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.“ 
 

- Der Hinweis unter der Satzung ist zu streichen. 
 
Erläuterung: Es handelt sich in allen Punkten um redaktionelle Änderungen, die der 
Klarstellung dienen. 

  

 
Neubrandenburg, 20.04.2022 
 
 
 
gez. Silvio Witt 
Oberbürgermeister 


